
NIEDERÖSTERREICH
Amt der Nö. Landesregierung,
Rahmenvereinbarung – Erneuerung
Haupteingangstüren – LH St. Pöl-
ten, Abgabe: 12.12.2014, 09:30 Uhr

DI Groissmaier & Partner Zivil-
techniker GmbH, Radlader für den
Betrieb ABV „Am Ziegelofen“
GmbH, Abgabe: 05.12.2014, 09:00
Uhr

Freiwillige FeuerwehrGr. Nondorf,
Hilfeleistungsfahrzeug 1, Abgabe:
05.12.2014, 23:59 Uhr

Nö. Landeskliniken-Holding, Los-
vergabe – Fleisch- und Wurstwaren

– LK Neunkirchen, Abgabe:
04.12.2014, 14:00 Uhr

Freiw. Feuerwehr Tulln-Stadt,Vor-
ausrüstfahrzeug, Abgabe:
01.12.2014, 10:00 Uhr

BURGENLAND
Bundesbeschaffung GmbH, Rah-
menvereinbarung – Molkereipro-
dukte 2015 – Losvergabe, Abgabe:
23.12.2014, 12:00 Uhr

Montag Nö. und Bgld. Dienstag Stmk. und Ktn. Mittwoch Oö. und Szbg.
Donnerstag T. und Vbg. Freitag W.

www.vergabepor ta l . a t

Einfach zu öffentlichenAufträgen.

AUSSCHRE IBUNGEN

VORSORGE

Stiftungen müssen fit
für die Zukunft werden
WIEN. Rechtsprechung,
sich ändernde Gesetze und
schwierige Auslegungsfra-
gen bei Stiftungsurkunden:
Die Komplexität der Tätig-
keit von Stiftungsvorstän-
den ist laut derWiener An-
wältin Katharina Müller in
den vergangenen Jahren
stetig gestiegen.
Seit 1993 gibt es in Öster-

reich Stiftungen. Die Stif-
tergeneration von damals
ist heute im Lebensabend
angelangt – es bedarf daher
Regelungen für den Fall,
dass der Stifter stirbt oder
nicht mehr selbst Entschei-
dungen treffen kann. Daher
sind gerade Stiftungsvor-
stände aufgefordert, dazu
beizutragen, dass Stiftun-
gen im Sinn des Stifters
und Begünstigten fit für die
Zukunft werden, so Müller.
Privatstiftungen können
für maximal 100 Jahre ein-
gerichtet werden – das be-
deutet, dass Weichenstel-
lungen heute für die Kin-
der-, Enkel- und Urenkel-
generationen Bedeutung
haben. Die Praxistipps:
R Grundlegend: Laut Mül-
ler ist der Job als Stiftungs-
vorstand kein Ehrenamt
oder Freundschaftsdienst.
Es handelt sich um eine
rechtlich komplexe Aufga-
be. „Vorstände verwalten
fremdes Eigentum. Daher
werden hier hohe Haf-
tungsmaßstäbe angelegt“,
sagt die auf Stiftungsrecht
spezialisierteAnwältin.
R Alle Beteiligten sollten
sich auf den Generations-
wechsel vorbereiten. Auch

Stifter leben nicht ewig.
„Als Stifter muss man sich
überlegen, welche Rechte
die nächste Generation ha-
ben soll“, sagt Müller. Die
Möglichkeiten: Begünstig-
tenbeirat einrichten, Mit-
bestimmungsmöglichkei-
ten festlegen – und:Mecha-
nismen zur Konfliktlösung
zwischenVorstand undBe-
günstigte in der Stiftungs-
urkunde vorsehen. Aus
Konflikten – auch unter Be-
günstigten – resultieren oft
Abberufungsklagen gegen
den Vorstand. Daher:
Schiedsklauselnvorsehen.
R Wichtig ist, die Pflicht-
teilsthematik zu lösen –
etwa, dass Pflichtteilsbe-
rechtigte gegen Einräu-
mung einer Begünstigten-
stellung oder auch gegen
Geld auf ihren Pflichtteil
verzichten. Geschieht dies
nicht, könnte der Pflicht-
teilsanspruch auf die Stif-
tung durchschlagen.
R Alte Stiftungsurkunden
sind auf die Kompatibilität
mit heute geltendem Recht
zu prüfen. Mitunter sind
Bestimmungen mittlerwei-
le nichtmehr zulässig.
R Die Familie wächst – und
somit die Zahl der Begüns-
tigten. Laut Müller emp-
fiehlt sich, daran zu den-
ken, dass etwa für Kinder
und deren Nachfahren ei-
gene Substiftungen einge-
richtet oder separate Ver-
mögens- und Verrech-
nungskreise gebildet wer-
den. Das beugt künftigen
Konflikten unter den
„Stämmen“ vor. (jai)
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Bei Pleite des Bauträgers
schützt das Gesetz nicht
Nicht nur im Mietrecht
gibt es Reformbedarf,
auch im Insolvenzrecht
gibt es Grauzonen –
nämlich dann, wenn
ein Bauträger insol-
vent wird, sagt Anwäl-
tin Daniela Kager.

WIEN. Wer eine Immobilie
direkt vom Bauträger noch
während der Errichtung
kauft, muss einen Teil des
Kaufpreises meist vor der
Fertigstellung entrichten.
Das kann bei einer Insolvenz
zum Problem werden. „Wie
das Mietrecht ist auch dieses
Spezialgebiet im Insolvenz-
recht eine rechtliche Grau-
zone“, warnt Daniela Kager,
Immobilienrechtsexpertin
mit Spezialisierung auf Bau-
trägerrecht, Partnerin bei
Vavrovsky Heine Marth.
„DerGesetzgeber sollte auch
an diesem Gesetz noch et-
was feilen.“
So wie beispielsweise die

Kaution für eine Wohnung
auf einem insolvenzge-
schützten Konto hinterlegt
werden muss, um das Geld
im Ernstfall nicht zu verlie-
ren, ist zwar auch das Kapital
des Käufers einer Bauträger-
wohnung, sofern es ord-
nungsgemäß auf dem Treu-
handkonto eines Treuhän-
ders hinterlegt wurde, ge-
schützt. Jedoch sollte es ge-
setzliche Automatismen ge-
ben, um die Fertigstellung
des bei Insolvenz des Bau-
trägers oft erst im Rohbau
befindlichen Bauwerks zu
schützen. Denn nach der
heutigen Insolvenzordnung
und den Bestimmungen des
Bauträgervertragsgesetzes
ist keine Absicherung der
Fertigstellung vorgesehen.

Rückabwicklung
„Stattdessen ist die Insol-
venz eine Art Schnitt, nach
der beispielsweise mehrere
Wohnungseigentümer mit
dem Rohbau eines Mehrpar-
teienhauses dastehen“, sagt
Kager. Sie müssten abhängig
vom Fertigstellungsgrad ent-
scheiden, ob sie das Objekt
in Kooperation mit dem

Masseverwalter veräußern
und den Verkaufserlös auf-
teilen oder doch in Eigen-
regie fertigstellen. Und ste-
hen die Eigentümer schon im
Grundbuch – in der Praxis ist
das der Fall, gerade um sich
vor Kapitalverlust bei Insol-
venz des Bauträgers zu
schützen – ist eine Rück-
abwicklung „rechtlich zwar

möglich, faktisch aber sinn-
los“. Denn der Kaufpreis
wurde ja bereits zum Teil an
den insolventen Bauträger
ausbezahlt, übrig bliebe nur
eine Konkursforderung. Ka-
ger: „Die Quote ist meist ver-
schwindend gering.“
Eine Verpflichtung des

Masseverwalters, die Fertig-
stellung des Objekts abzuwi-

ckeln, besteht nicht. Kager
rät daher, einen vertrauens-
würdigen Bauträger mit
einem guten Track Record
und guter Bonität auszuwäh-
len. „Aber selbst seriöse Bau-
träger schlittern oft in Insol-
venz, wenn ihre Partner in-
solventwerden“, sagt sie.

ANDRE EXNER
andre.exner@wirtschaftsblatt.at

colourbox.de

Ob ein halb fertiges Haus nach der Insolvenz des Bau-
trägers fertiggebaut wird, hängt vom Masseverwalter ab

Tipps.
Steuern
sparen mit
Immobilien
WIEN. Die Reparatur der
kaputten Gastherme
müssen künftig die Ver-
mieter zahlen. Die Idee,
eine seit Längerem als
(potenzieller) Streitfall
geltende Reparatur noch
heuer zu erledigen und
damit Steuern zu sparen,
geht hingegen nicht auf,
sagt Steuerexpertin Mo-
nika Seywald von TPA
Horwath. Zwar können
auch Vorauszahlungen
auf laufende Reparaturen
von der Steuer abgesetzt
werden – doch die Ver-
mieter werden die Kos-
ten nicht los: „Absetzen
kann man ja höchstens 50
Prozent“, sagt Seywald.

Günstige Modelle
Wer eine leer stehende
Wohnung hat und auf-
grund der durch das
„Thermen-Gesetz“ dezi-
mierten Mieterträge an
einen Verkauf denkt,
kann trotzdem günstiger
wegkommen: Bei einem
Verkauf im Familienkreis
kann man Grunderwerb-
steuer sparen, bei Schen-
kungen gibt es ebenfalls
Begünstigungen. Und
auch die anschließende
Neuinvestition des Kapi-
tals in Immobilien über
ein steuerlich besonders
attraktives Bauherren-
modell könne sinnvoll
sein, besonders bei der
höchsten Progression,
sagt Seywald. (ex)

STAATSHOLDING

„Lösung für ÖIAG-Neuaufstellung noch bis Jahresende“
WIEN. Jetzt schiebt auch Inf-
rastrukturminister Alois Stö-
ger Spekulationen über eine
etwaige Veränderung von
ÖBB-Chef Christian Kern in
Richtung OMV einen Riegel
vor: „Ich habe – so wie er –
kein Interesse daran. Kern ist
ein toller Manager. Mit sol-
chen Gerüchten leiden nur
das Unternehmen und des-
sen Mitarbeiter“, so Stöger
zum WirtschaftsBlatt. Wie
berichtetet war Kern, der
auch als SPÖ-Personalreser-
ve für höchste Ämter gilt, auf
der Gerüchtebörse als mög-
licher Nachfolger des Mitte
2015 ausscheidenden OMV-

Chefs Gerhard Roiss gehan-
delt worden. Kern selbst hat
vergangene Woche versucht,
sich aus dem Spiel zu neh-
men und wenig erfreut be-
tont, er sei gern ÖBB-Chef
und wolle noch den Semme-
ringtunnel eröffnen (der 2025
fertigwird,Anm.).

Pragmatischer Zugang
Verständnis äußert Minister
Stöger indes für die jüngsten
Proteste der Betriebsräte von
ÖBB und Asfinag gegen eine
etwaige Eingliederung der
beiden Unternehmen in die
ÖIAG: „Derartige Verände-
rungen lösen bei Menschen

Ängste aus und da ist es zu
akzeptieren, wenn der Be-
triebsrat Position bezieht.“ Er
persönlich habe in Sachen
ÖIAG-Neuaufstellung „nach
wie vor einen pragmatischen
Zugang. Ich würde es für gut
halten, wenn es ein Betei-
ligungsinstrument gibt – ein
reines Privatisierungsvehikel
und eine ÖIAG in der jetzi-
gen Form kann es nicht sein.“
Neue Unternehmen sollten
nur dann eingegliedert wer-
den, wenn es strategisch
sinnvoll sei. Stöger geht da-
von aus, dass die politisch
Verantwortlichen „noch bis
Jahresende eine Lösung für

die ÖIAG-Neuaufstellung“
zustandebringen“.
Was das vierte Eisenbahn-

paket der EU betrifft, so be-
fürwortet Stöger zwar die ge-
plante europaweite techni-
sche Harmonisierung, nicht
aber eine Entflechtung von
Infrastruktur und Betrieb:
„Ein integriertes Bahnunter-
nehmen, wie es die EU vor-
hat, hätte für die Kunden kei-
nenNutzen.“Der österreichi-
sche Schienenverkehr sei in
weiten Strecken liberalisiert
und es seien 48 Eisenbahn-
unternehmen im Land. Eine
völlige Liberalisierung ma-
che es „im Regelfall für die

Fahrgäste nicht besser“, so
der Minister. Die angedachte
Abschaffung der Direktver-
gaben von Verkehrsleistun-
gen sieht er ebenfalls diffe-
renziert: Hier werde es noch
eine intensive Diskussion ge-
ben, da EU-Mitgliedstaaten
unterschiedliche Positionen
dazu hätten. Es müssten
„gleiche Bedingungen für alle
Marktteilnehmer“ gelten und
öffentlicheUnternehmen, die
auch entlegene Regionen mit
Verkehrsdiensten versorgten,
dürften nicht benachteiligt
werden, sagt der Minister:
„Eine Rosinenpickerei darf es
nicht geben.“ (gf)

Peroutka π

Minister Alois Stöger plä-
diert für sinnvolle Strategie
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